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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1981

Norm

StGB §107 Abs1

Rechtssatz

Eine bloße Kundgebung eines Vorhabens gegenüber einem Dritten schließt in der Regel nicht die Absicht des

Erklärenden ein, die Äußerung dem Betroffenen zur Kenntnis zu bringen.
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